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CORONA-VERORDNUNG


30.11.2020


Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Coronavirus


Mit Beschluss vom 30. November 2020 hat die Landesregierung eine neue Rechtsverordnung über
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Corona-Verordnung)
erlassen. Die neue Verordnung tritt am 1. Dezember 2020 in Kraft.


�nderungen der Corona-Verordnung des Landes zum 1.
Dezember 2020
Die Maßnahmen aus dem November müssen bis in den Dezember verlängert und verschärft werden.
Hier finden Sie die ab 1. Dezember 2020 geltenden Veränderungen im Überblick.


Baden-Württemberg.de



https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
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Die seit 1. November 2020 geltenden Maßnahmen haben das Ziel, die besorgniserregende Entwicklung
des Infektionsgeschehens im Bund sowie in Baden-Württemberg umzukehren, nicht erreicht. 


.


Nach wie vor gilt es, eine Lage, in der die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems nicht mehr
sichergestellt werden kann (Gesundheitsnotlage), zu vermeiden. Ziel ist es, das Infektionsgeschehen
weiter einzudämmen, die Infektionszahlen zu senken, die umfassende Nachverfolgbarkeit von
Infektionsketten wieder zu gewährleisten und so der hohen Auslastung der intensivmedizinischen
Kapazitäten entgegen zu treten.


Hierfür ist eine Kombination von Maßnahmen erforderlich, die sowohl physische Kontakte im privaten
Umfeld signifikant reduziert, als auch die Kontakte in Bereichen, in denen Begegnungen nicht
auszuschlienen sind. Daher und zur Abwehr der ansonsten drohenden Gefahr für Gesundheit und Leben
der Bevölkerung, insbesondere von vulnerablen Personen, sieht die Landesregierung konkrete, zeitlich
befristete Maßnahmen vor. Sämtliche getroffenen Schutzmaßnahmen basieren auf der Vereinbarung
der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer mit der Bundeskanzlerin vom 25.
November 2020, die sich auf wissenschaftliche Empfehlungen, die unter anderem von den deutschen
Wissenschaftsorganisationen vorgelegt wurden, stützt.


Noch immer können die Gesundheitsämter die Umstände in rund 70 Prozent der Infektionsfälle nicht
ermitteln und die entsprechenden Infektionsketten nicht nachvollziehen. Nur wenn die Nachverfolgung
von Infektionsketten durch die Gesundheitsämter (wieder) umfänglich möglich ist, kommen weniger
einschränkende Maßnahmen in Betracht, die die Ausbreitung des Virus effektiv eindämmen.


Unmittelbares Regelungsziel der November-Maßnahmen war eine Reduzierung physischer Kontakte in
der Bevölkerung um 75 Prozent. Allerdings hat das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung nach
jüngsten Erkenntnissen aus den ermittelten Daten feststellen können, dass durch diese Maßnahmen die
Kontakte um lediglich 40 Prozent reduziert worden sind. Zwar wurde das exponentielle Wachstum im
November dadurch gebremst. Doch auch wenn sich die Zahlen auf hohem Niveau stabilisieren, gibt es
noch keinen Grund zur Entwarnung. Denn nach wie vor sind die Infektionszahlen in Baden-Württemberg
zu hoch. Die erhoffte pandemische Trendwende ließ bislang nicht erreichen.


Vor diesem Hintergrund können wir die zum 1. November 2020 getroffenen Maßnahmen noch nicht
aufheben, sondern müssen in Teilen verschärfen. Ein Wert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern,
der zudem auch eine Kontaktverfolgung gewährleistet, ist in Baden-Württemberg bei weitem noch nicht
erreicht. Zum 26. November lag die landesweite 7-Tage-Inzidenz bei knapp 130. Der Wert von 50 ist
jedoch in  (IfSG) als Orientierungsmarke für die Entscheidung über
Lockerungen festgelegt.


Es ist daher weiterhin dringend erforderlich, alle nicht notwendigen Kontakte unbedingt zu vermeiden
und die  stets einzuhalten.


Warum müssen die Maßnahmen verlängert werden?


Daher
haben am 25. November 2020 die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer mit der
Bundeskanzlerin die Verlängerung dieser Maßnahmen sowie weitergehende Schutzmaßnahmen
vereinbart


§ 28a Infektionsschutzgesetz


AHA+AL Regeln



https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/zahl-der-kontakte-weiter-senken/

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28a.html

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona.html#:~:text=Im%20Mittelpunkt%20steht%20die%20AHA,das%20regelm%C3%A4%C3%9Fige%20L%C3%BCften%20sehr%20wichtig.
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Es dürfen sich statt bisher zehn ab dem 1. Dezember 2020 nur noch maximal fünf Personen aus nicht
mehr als zwei Haushalten treffen. Anders als bisher zählen die Kinder der jeweiligen Haushalte bis
einschließlich 14 Jahren nicht zur Personenzahl und sind von dieser Regelung ausgenommen. Bestehen
zwei Haushalte aus mehr als fünf Personen über 14 Jahren, gilt trotzdem die Obergrenze von fünf
Personen.


Die Ausnahme für geradlinige Verwandte (Großeltern-Eltern-Kinder) jeweils einschließlich deren
Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gilt weiter. Diese dürfen
auch aus mehr als zwei Haushalten kommen. Es dürfen aber auch hier insgesamt nicht mehr als fünf
Personen sein.


Ja, da es darum geht, die Kontakte weiter einzuschränken ist es dann nicht mehr möglich Besuch zu
empfangen. 


Kinder bis einschließlich 14 Jahren (also bis zu ihrem 15. Geburtstag) zählen bei der Berechnung der
Personenzahl nicht mit. Damit soll vermieden werden, dass es ob der Begrenzung auf fünf Personen zu
besonderen sozialen Härten kommt.


Es gilt aber auch hier weiter die Beschränkung, dass die Kinder aus maximal zwei Haushalten kommen
dürfen oder mit der Ausgangsperson (Einladender) geradlinig verwandt sein müssen. So sind Treffen
oder Feiern mit Kindern aus mehr als zwei Haushalten weiterhin nicht erlaubt.
 


Bei nicht privaten Veranstaltungen wie Eigentümerversammlung, Vereinsversammlungen,
Kirchengemeinderäte sind keine Änderungen geplant. Es gilt weiterhin kritisch zu prüfen, ob die
Veranstaltung nicht verschoben, oder virtuell durchgeführt werden kann. Wenn die Veranstaltung
durchgeführt werden muss gelten die in der  beschriebenen Hygieneauflagen (§10). 


Ab dem 1. Dezember gilt auch für Arbeits- und Betriebsstätten eine Maskenpflicht. Diese Pflicht besteht
insbesondere in Fluren, Treppenhäusern, Teeküchen, Pausenräumen, sanitären Einrichtungen und


Hier finden Sie eine ausführliche Begründung der einzelnen Maßnahmen (PDF)


Was ändert sich bei den Kontaktbeschränkungen?


Wenn in einem Haushalt mehr als 5 Personen wohnen, dar� man denn keinen
Besuch mehr bekommen?


Was ist unter der Ausnahme �ür bis 14-jährige zu verstehen?


Gibt es �nderungen bei nicht privaten Veranstaltungen?


Corona-Verordnung


Was ändert sich bei der Maskenp�licht?



https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201130_Begr%C3%BCndung_5._CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
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sonstigen Begegnungsflächen.


Von dieser Pflicht kann am eigenen Arbeitsplatz abgewichen werden, sofern ein Abstand von 1,5 Metern
zu weiteren Personen dauerhaft sicher eingehalten werden kann. Die Arbeitgeber sind dafür
verantwortlich, dass die Maßnahmen eingehalten werden. 


Die Maskenpflicht gilt auch in Arbeitsstätten unter freiem Himmel, auf dem Gelände eines Betriebes
oder einer Baustelle, siehe auch .


Die Maskenpflicht gilt nicht in Einrichtungen im Sinne des 
 (Kindergärten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und


Einrichtungen zur Kleinkindbetreuung) für Kinder, pädagogisches Personal und Zusatzkräfte dieser
Einrichtungen.


Des weiteren gilt ab dem 1. Dezember eine Maskenpflicht auch vor Einkaufszentren, Ladengeschäften
und Märkten im Sinne der §§  (Großmärkte) ,  (Wochenmärkte) und  (Spezialmärkte und
Jahrmärkte) der Gewerbeordnung (GewO) sowie den zugehörigen Parkplätzen.


Wie bisher gilt die Maskenpflicht auch weiter in stark frequentierten Fußgängerbereichen wie
Einkaufsstraßen, Fußgängerzonen und Plätzen. Dazu können jetzt auch je nach zeitlichen und
räumlichen Gegebenheiten auch Friedhofs-, Kirch-, Schul-, Wander- und sonstige Fußwege zählen, wenn
dort viel Fußgänger unterwegs sind und der Abstand nicht eingehalten werden kann. Die Festlegung
der Orte und der zeitlichen Beschränkung erfolgt durch Städte und Gemeinden. 


In den Schulen gilt weiter die Maskenpflicht ab der fünften Klasse. Dies ist in der 
 des Kultusministeriums geregelt. 


Darüber hinaus gelten die bisherigen Regeln zur  weiter.


Ab dem 1. Dezember darf sich in Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern
(m²) maximal ein Kunde pro 10 m² Verkaufsfläche aufhalten. Für Geschäfte mit mehr als 800 m²
Verkaufsfläche gilt ab dem 801. m² eine Beschränkung auf einen Kunden pro 20 m² Verkaufsfläche. 


So wären das beispielsweise bei 1.200 m² 100 Kunden: für die ersten 800 m² 80 Kunden und für die
weiteren 400 m² dann nochmal 20 Kunden. 


Die Beschränkung auf einen Kunden pro 20 m² ab dem 801. m² gilt nicht für den
Lebensmitteleinzelhandel (Supermarkt), da dieser Grundversorgung gehört.


Bei Einkaufzentren mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 m² gilt zunächst einmal die
Gesamtfläche bei der Berechnung der zulässigen Kundeanzahl für das gesamte Zentrum. Hat ein
Einkaufzentrum beispielsweise 8.000 m² Verkaufsfläche ergibt sich folgende Rechnung:


§ 2 Arbeitsstättenverordnung


§ 1
Kindertagesbetreuungsgesetz


66 67 68


Corona-Verordnung
Schule


Maskenpflicht


Was ändert sich im Einzelhandel



https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/__2.html

https://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=KiTaG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true

https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__66.html

https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__67.html

https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__68.html

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/coronavo-schule-ab-1-juli-2020/

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/#c110436
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Für die ersten 800 m² darf pro 10 m² ein Kunde ins Zentrum – also insgesamt 80 Kunden. Für die
weitere Fläche gilt eine Beschränkung auf einen Kunden pro 20 m² Verkaufsfläche. Für die übrigen
7.200 m² wären das 360 weitere Kunden. Insgesamt dürfen also 440 Kunden in das Einkaufszentrum.
Für Shops in großen Zentren, die selbst weniger als 800 m² Verkaufsfläche haben, gilt dann die ein
Kunde pro 10 m²-Regelung. In der 40 m² Boutique dürfen sich also maximal vier Kunden gleichzeitig
aufhalten.


An den Weihnachtstagen dürfen maximal zehn Personen zusammenkommen. Kinder bis einschließlich
14 Jahren (also bis zu ihrem 15. Geburtstag) zählen bei der Berechnung der Personenzahl nicht mit.
Ansonsten gilt die obere Begrenzung auf zehn Personen unabhängig von Verwandtheitsgrad der
Personen.


Für Weihnachten ist die Beschränkung auf zwei Haushalte aufgehoben. Mit dieser Regelung soll
Weihnachten auch in diesem besonderen Jahr als Fest im Kreise von Familie und Freunden, wenn auch
im kleineren Rahmen, möglich sein. Denn diese Tage sind für den familiären und gesellschaftlichen
Zusammenhalt besonders wichtig.


Ob eine solche Lockerung realisiert werden kann, hängt entscheidend von der weiteren Entwicklung des
pandemischen Geschehens ab und wird Mitte Dezember 2020 geprüft und entschieden.


In Baden-Württemberg wird es für Silvester keine Ausnahmen von den Kontaktbeschränkungen geben.


Ähnlich wie in anderen Bundesländern dürfen in Baden-Württemberg Hotels über die Weihnachtstage
öffnen. Diese Regel gilt für Reisende, die zu einem Familienbesuch unterwegs sind und ist auf den
Zeitraum vom 23. bis 27. Dezember 2020 beschränkt. Weiterhin nicht erlaubt sind in dieser Zeit
Beherbergungen zu touristischen Zwecken (Urlaub, Städtereisen etc.).


Die Maßnahmen gelten zunächst nur bis zum 20. Dezember 2020. Bereits Mitte Dezember werden Bund
und Länder die Lage bewerten und die nötigen Schlüsse ziehen. Wie es danach weitergeht, hängt von der
weiteren Entwicklung der Infektionszahlen in Baden-Württemberg ab. Ziel ist, die 7-Tage-Inzidenz stabil
wieder auf unter 50 zu bekommen, um die Ausbreitung des Virus wieder unter Kontrolle zu bringen und
einen Kollaps des Gesundheitssystems zu vermeiden.


Wegen des hohen Infektionsgeschehens ist allerdings davon auszugehen, dass auch über den
Jahreswechsel hinweg umfassende Beschränkungen notwendig sein werden.


Was ist mit Weihnachten und Silvester?


Gibt es Ausnahmen vom Beherbergungsverbot an Weihnachten?


Wie lange gelten die Maßnahmen?


Wann und wo werden die FFP2-Masken ausgegeben?
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In den kommenden Wochen stellt die Landesregierung für Lehrkräfte, Pflegeeinrichtungen, die
Impfzentren und Obdachlose mehrere zehn Millionen FFP2-Masken zur Verfügung. 


Die Verteilung der Masken soll in Zusammenarbeit mit den Kommunalen Landesverbänden erfolgen.
Für die Lehrkräfte und das Personal an den Schulen versendet das Kultusministerium die Masken direkt
an die Schulen.


Die Landesregierung plant die Weihnachtsferien auf den 19. Dezember vorzuziehen. Dies ist unabhängig
von der Corona-Verordnung und wird in den kommenden Tagen final geklärt. 


Für die Ferienregelung der Kitas sind die Träger – in der Regel die  –
verantwortlich. Das Land hat auf die Ferienregelung hier keinen Einfluss. 


Das Kultusministerium prüft gerade ob und wie eine Notbetreuung zur Verfügung gestellt werden kann.
Dies ist unabhängig von der Corona-Verordnung und wird in den kommenden Tagen geklärt.


Das Sozialministerium kann den Städten und Gemeinden im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht
weitere Weisungen für ergänzende regionale Maßnahmen bei außergewöhnlich starkem
Infektionsgeschehen (Hotspotstrategie) erteilen. Hierfür ist eine Grenze von 200 Neuinfektionen auf
100.000 Einwohner*innen innerhalb von sieben Tagen angesetzt. Die genauen Maßnahmen werden
derzeit noch festgelegt.


Corona-Verordnung des Landes in der
ab 1. Dezember 2020 gültigen Fassung


Die 
 wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung des Staatsministeriums


notverkündet gemäß . Nach § 21 tritt sie am Dienstag, den 1.
Dezember 2020 in Kraft.


Mehr


Werden die Weihnachts�erien vorgezogen?


Städte und Gemeinden


Gibt es dann eine Notbetreuung?


Was passiert ab einer 7-Tage-Inzidenz über 200?


Fragen und Antworten zur Corona-Verordnung und zur Maskenpflicht


Die Regelungen der Corona-Verordnung auf einen Blick (PDF)


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-CoV-2 (PDF)


§ 4 Satz 1 des Verkündungsgesetzes



https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/ffp2-masken-fuer-lehrkraefte-pflegeeinrichtungen-und-obdachlose/

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/informationen-der-kommunen-und-landkreise/

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201130_Corona_Massnahmen_BW_Dez_A4.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201130_5._CoronaVO.pdf

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/bh/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=5&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-RVVerkGBW1983pP4&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
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Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO)


Vom 30. November 2020


Auf Grund von  in Verbindung mit  vom 20. Juli
2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S.
2397) geändert worden ist, wird verordnet:


Teil 1 – Allgemeine Regelungen


Abschnitt 1: Ziele


(1) Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pandemie des Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) zum
Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger. Zu diesem Zweck sollen Infektionsgefahren wirksam
und zielgerichtet reduziert, Infektionswege nachvollziehbar gemacht und die Aufrechterhaltung der
medizinischen Versorgungskapazitäten gewährleistet werden.


(2) Zur Verfolgung dieser Ziele werden in dieser Verordnung Ge- und Verbote aufgestellt, die Freiheiten
des Einzelnen einschränken und die Anzahl physischer Kontakte in der Bevölkerung signifikant
reduzieren. Die Umsetzung dieser Regelungen erfolgt einerseits in Eigenverantwortung der Bürgerinnen
und Bürger und andererseits durch hoheitliches Handeln der zuständigen Behörden.


Abschnitt 2: Allgemeine Anforderungen


(1) Soweit keine geeigneten physischen Infektionsschutzvorrichtungen vorhanden sind, wird die
Einhaltung eines Mindestabstands zu anderen Personen von 1,5 Metern empfohlen.


(2) Im öffentlichen Raum muss ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern eingehalten
werden, sofern nicht die Einhaltung des Mindestabstands im Einzelfall unzumutbar, dessen
Unterschreitung aus besonderen Gründen erforderlich oder durch Schutzmaßnahmen ein
ausreichender Infektionsschutz gewährleistet ist. Ebenfalls ausgenommen sind Ansammlungen, die
nach § 9 Absatz 1 zulässig sind.


(3) Die Abstandsregel gilt nicht für Schulen, Kindertagesstätten und die weiteren in § 16 Absatz 1
genannten Einrichtungen.


§ 32 §§ 28 bis 31 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)


§ 1 Ziele


§ 2 Allgemeine Abstandsregel


§ 3 Mund-Nasen-Bedeckung



https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__32.html

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28.html





https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-… 8/22


(1) Eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung muss
getragen werden


bei der Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs, insbesondere in Eisenbahnen,
Straßenbahnen, Busse, Taxen, Passagierflugzeuge, Fähren, Fahrgastschiffe und Seilbahnen, an
Bahn- und Bussteigen, im Wartebereich der Anlegestellen von Fahrgastschiffen und in Bahnhofs-
und Flughafengebäuden,
in Einrichtungen im Sinne des § 13 Absatz 2 Nummer 11,
in Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe und der
Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker sowie in Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes,
in und im Warte- und Zugangsbereich von Einkaufszentren, Ladengeschäften und auf Märkten im
Sinne der  sowie auf diesen räumlich zugeordneten
Parkflächen,
beim praktischen Fahr-, Boots- und Flugschulunterricht und bei den praktischen Prüfungen,
innerhalb von Fußgängerbereichen im Sinne des 


; darüber hinaus auf Wegen im Sinne des 
, soweit dies durch die zuständigen Behörden bestimmt ist,


in geschlossenen Räumen, die für die Öffentlichkeit oder für den Publikumsverkehr bestimmt
sind,
in Arbeits- und Betriebsstätten und
in den auf der Grundschule aufbauenden Schulen, den beruflichen Schulen sowie den
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ab Beginn der Hauptstufe, jeweils in
öffentlicher und freier Trägerschaft; hiervon unberührt bleiben die Regelungen der 


 für Schulen im Sinne des § 16 Absatz 1.


(2) Eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht


für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr,
für Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder nicht
zumutbar ist, wobei die Glaubhaftmachung gesundheitlicher Gründe in der Regel durch eine
ärztliche Bescheinigung zu erfolgen hat,
in Arbeits- und Betriebsstätten am Platz oder bei Verrichtung der Tätigkeit, sofern ein Abstand
von 1,5 Meter zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann; dies gilt nicht, wenn
gleichzeitig Publikumsverkehr besteht,
in Praxen, Einrichtungen und Bereichen im Sinne des Absatzes 1 Nummern 2, 3, 7 und 8, sofern
die Behandlung, Dienstleistung, Therapie oder sonstige Tätigkeit dies erfordern,
beim Konsum von Lebensmitteln,
wenn ein anderweitiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere Personen gegeben ist,
in den Bereichen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 6 und 7 bei sportlicher Betätigung in
Sportanlagen und Sportstätten von Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 9,
in den Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 7 und 8 bei Veranstaltungen im Sinne des
§ 10 Absatz 4,
in den Einrichtungen und Bereichen im Sinne des Absatzes 1 Nummern 6 und 7, sofern ein
Abstand von 1,5 Meter zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann, oder


1.


2.
3.


4.
§§ 66 bis 68 Gewerbeordnung (GewO)


5.
6. § 3 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe c


Straßengesetz § 3 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe d
Straßengesetz


7.


8.
9.


Corona-
Verordnung Schule


1.
2.


3.


4.


5.
6.
7.


8.


9.



https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__66.html

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/9g8/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=6&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-StrGBW1992V15P3&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
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in Einrichtungen im Sinne des  für Kinder, pädagogisches
Personal und Zusatzkräfte dieser Einrichtungen.


Abschnitt 3: Besondere Anforderungen


(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung über die allgemeinen
Pflichten aus §§ 2 und 3 hinaus Hygieneanforderungen einzuhalten sind, haben die Verantwortlichen
mindestens folgende Pflichten zu erfüllen:


die Begrenzung der Personenzahl auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten und die Regelung
von Personenströmen und Warteschlangen, damit eine Umsetzung der Abstandsregel nach § 2
ermöglicht wird,
die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen, die dem Aufenthalt von Personen
dienen, sowie die regelmäßige Wartung von Lüftungsanlagen,
die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen berührt
werden,
die Reinigung oder Desinfektion von Gegenständen, die bestimmungsgemäß in den Mund
genommen werden, nachdem diese von einer Person benutzt wurden,
die regelmäßige Reinigung der Barfuß- und Sanitärbereiche,
das Vorhalten von Handwaschmittel in ausreichender Menge sowie von nicht wiederverwendbaren
Papierhandtüchern oder Handdesinfektionsmittel oder anderen gleichwertigen hygienischen
Handtrockenvorrichtungen,
den Austausch ausgegebener Textilien, nachdem diese von einer Person benutzt wurden,
eine rechtzeitige und verständliche Information über Zutritts- und Teilnahmeverbote, die Pflicht,
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, Abstandsregelungen und Hygienevorgaben,
Reinigungsmöglichkeiten für die Hände, eine bestehende Möglichkeit bargeldlosen Bezahlens
sowie einen Hinweis auf die Pflicht zu gründlichem Händewaschen in den Sanitäranlagen.


(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 entfällt, wenn und soweit nach den konkreten Umständen des
Einzelfalles, insbesondere den örtlichen Gegebenheiten oder der Art des Angebots, eine Einhaltung der
Hygieneanforderungen nicht erforderlich oder unzumutbar ist.


(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung ein Hygienekonzept
zu erstellen ist, haben die Verantwortlichen dabei nach den konkreten Umständen des Einzelfalls die
Anforderungen des Infektionsschutzes zu berücksichtigen. Im Hygienekonzept ist insbesondere
darzustellen, wie die Hygienevorgaben nach § 4 umgesetzt werden sollen.


(2) Auf Verlangen der zuständigen Behörde haben die Verantwortlichen das Hygienekonzept vorzulegen
und über die Umsetzung Auskunft zu erteilen. Darüber hinaus gehende Pflichten zur Aufstellung von
Hygieneplänen nach dem Infektionsschutzgesetz bleiben unberührt.


10. § 1 Kindertagesbetreuungsgesetz


§ 4 Hygienean�orderungen


1.


2.


3.


4.


5.
6.


7.
8.


§ 5 Hygienekonzepte
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(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung Daten zu verarbeiten
sind, dürfen von den zur Datenverarbeitung Verpflichteten von Anwesenden, insbesondere
Besucherinnen und Besuchern, Nutzerinnen und Nutzern oder Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Vor-
und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und, soweit vorhanden, die
Telefonnummer ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt
oder der Ortspolizeibehörde nach §§ ,  erhoben und gespeichert werden. Einer erneuten
Erhebung bedarf es nicht, soweit die Daten bereits vorhanden sind.


(2) Die Daten sind für einen Zeitraum von vier Wochen zu speichern und sodann zu löschen. Es ist zu
gewährleisten, dass Unbefugte keine Kenntnis von den Daten erlangen.


(3) Die Daten sind auf Verlangen der für Absatz 1 Satz 1 zuständigen Behörde zu übermitteln, sofern
dies zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen erforderlich ist. Eine anderweitige Verwendung
ist unzulässig.


(4) Die zur Datenverarbeitung Verpflichteten haben Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten nach
Absatz 1 Satz 1 ganz oder teilweise verweigern, von dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung oder
der Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen.


(5) Soweit Anwesende Kontaktdaten nach Absatz 1 Satz 1 gegenüber den zur Datenverarbeitung
Verpflichteten angeben, müssen sie zutreffende Angaben machen.


(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung ein Zutrittsverbot zu
bestimmten Örtlichkeiten oder ein Teilnahmeverbot an bestimmten Aktivitäten gilt, erfasst dies
Personen,


die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit
dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind,
die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener
Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen, oder
die entgegen § 3 Absatz 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.


(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht, sofern dessen Einhaltung im Einzelfall unzumutbar oder ein
Zutritt oder eine Teilnahme aus besonderen Gründen erforderlich und durch Schutzmaßnahmen die
Infektionsgefahr für Dritte soweit wie möglich minimiert ist.


(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung über die allgemeinen
Pflichten aus §§ 2 und 3 hinaus Arbeitsschutzanforderungen einzuhalten sind, hat die Arbeitgeberin


§ 6 Datenverarbeitung


16 25 IfSG


§ 7 Zutritts- und Teilnahmeverbot


1.


2.


3.


§ 8 Arbeitsschutz
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oder der Arbeitgeber mindestens folgende Pflichten zu erfüllen:


die Infektionsgefährdung von Beschäftigten ist unter Berücksichtigung der Bedingungen am
Arbeitsplatz zu minimieren,
Beschäftigte sind umfassend zu informieren und zu unterweisen, insbesondere mit Hinweis auf die
durch die Corona-Pandemie bedingten Änderungen der Arbeitsabläufe und Vorgaben,
die persönliche Hygiene von Beschäftigten ist durch die Möglichkeit zur Handdesinfektion oder
zum Händewaschen am Arbeitsplatz sicherzustellen; eingesetzte Utensilien sind regelmäßig zu
desinfizieren,
den Beschäftigten sind in ausreichender Anzahl Mund-Nasen-Bedeckungen bereitzustellen,
Beschäftigte, bei denen aufgrund ärztlicher Bescheinigung die Behandlung einer Erkrankung mit
COVID-19 aufgrund persönlicher Voraussetzungen nicht oder nur eingeschränkt möglich ist oder
ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Erkrankung mit COVID-19 vorliegt, dürfen
nicht für Tätigkeiten mit vermehrtem Personenkontakt und nicht für Tätigkeiten eingesetzt
werden, bei denen der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden
kann.


(2) Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber darf Informationen nach Absatz 1 Nummer 5 nur für den
Zweck der Entscheidung über den konkreten Arbeitseinsatz von Beschäftigten erheben, speichern und
verwenden, wenn diese ihm mitteilen, dass sie zu der dort genannten Gruppe gehören; Beschäftigte sind
zu einer solchen Mitteilung nicht verpflichtet. Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber hat diese
Information zu löschen, sobald sie für diesen Zweck nicht mehr erforderlich ist, spätestens aber eine
Woche, nachdem diese Verordnung außer Kraft tritt.


Abschnitt 4: Ansammlungen, Veranstaltungen und Versammlungen


(1) Ansammlungen und private Veranstaltungen sind nur gestattet


mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder
mit Angehörigen des eigenen und eines weiteren Haushalts sowie Verwandten in gerader Linie,
jeweils einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft, mit insgesamt nicht mehr als fünf Personen; Kinder der jeweiligen
Haushalte bis einschließlich 14 Jahre sind hiervon ausgenommen.


Abweichend von Satz 1 Nummer 2 sind in der Zeit vom 23. bis 27. Dezember 2020 Ansammlungen und
private Veranstaltungen gestattet mit insgesamt nicht mehr als 10 Personen aus verschiedenen
Haushalten; Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre sind hiervon ausgenommen.


(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansammlungen, die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder
Geschäftsbetriebs, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der sozialen Fürsorge dienen.


1.


2.


3.


4.
5.


§ 9 Ansammlungen und private Veranstaltungen


1.
2.


§ 10 Sonstige Veranstaltungen
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(1) Wer eine Veranstaltung abhält, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten, ein
Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 zuvor zu erstellen und eine Datenverarbeitung nach § 6
durchzuführen. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7. Beim Abhalten der Veranstaltung
sind die Arbeitsschutzanforderungen nach § 8 einzuhalten.


(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Veranstaltungen, deren Durchführung bereits nach § 9 Absatz
1 zulässig ist.


(3) Untersagt sind


Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, insbesondere Veranstaltungen der Breitenkultur,
sonstige Kunst- und Kulturveranstaltungen und Tanzveranstaltungen, einschließlich
Tanzaufführungen sowie Tanzunterricht und -proben; Spitzen- und Profisportveranstaltungen
dürfen nur ohne Zuschauer stattfinden,
sonstige Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmenden.


Bei der Bemessung der Teilnehmerzahl bleiben Beschäftigte und sonstige Mitwirkende an der
Veranstaltung außer Betracht.


(4) Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Rechtspflege oder der Daseinsfürsorge oder -vorsorge zu
dienen bestimmt sind, insbesondere auf Veranstaltungen und Sitzungen der Organe, Organteile und
sonstigen Gremien der Legislative, Judikative und Exekutive sowie Einrichtungen der Selbstverwaltung
einschließlich von Erörterungsterminen und mündlichen Verhandlungen im Zuge von
Planfeststellungsverfahren.


(5) Veranstaltung im Sinne dieser Vorschrift ist ein zeitlich und örtlich begrenztes und geplantes Ereignis
mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht in der Verantwortung einer Veranstalterin oder eines
Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen gezielt
teilnimmt.


(1) Abweichend von §§ 9 und 10 sind Zusammenkünfte, die der Wahrnehmung des Grundrechts auf
Versammlungsfreiheit nach  zu dienen bestimmt sind, zulässig.


(2) Die Versammlungsleitung hat auf die Einhaltung der Abstandsregel nach § 2 hinzuwirken. Die
zuständigen Behörden können weitere Auflagen, beispielsweise zur Einhaltung der
Hygieneanforderungen nach § 4, festlegen.


(3) Versammlungen können verboten werden, sofern der Schutz vor Infektionen anderweitig,
insbesondere durch Auflagen, nicht erreicht werden kann.


1.


2.


§ 11 Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes


Artikel 8 des Grundgesetzes


§ 12 Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und
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(1) Abweichend von §§ 9 und 10 sind Veranstaltungen von Kirchen sowie Religions- und
Glaubensgemeinschaften zur Religionsausübung zulässig. Wer eine religiöse Veranstaltung abhält, hat
die Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten sowie ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 zuvor
zu erstellen. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7. Die Sätze 1 bis 3 finden auf
Veranstaltungen von Weltanschauungsgemeinschaften entsprechende Anwendung.


(2) Abweichend von §§ 9 und 10 sind Bestattungen, Urnenbeisetzungen und Totengebete zulässig. Wer
eine solche Veranstaltung abhält, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten. Es gilt ein
Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7.


(3) Das Kultusministerium wird gemäß  ermächtigt, durch Rechtsverordnung weitere
Vorgaben zum Infektionsschutz, insbesondere Obergrenzen der Personenanzahl, und sonstige
ausführende Regelungen für Veranstaltungen nach den Absätzen 1 und 2 zu erlassen.


Abschnitt 5: Betriebsverbote und allgemeine Infektionsschutzvorgaben für bestimmte Einrichtungen und Betriebe


(1) Der Betrieb von Clubs und Diskotheken wird für den Publikumsverkehr untersagt.


(2) Ferner wird der Betrieb folgender Einrichtungen für den Publikumsverkehr untersagt:


Vergnügungsstätten, einschließlich Spielhallen, Spielbanken und Wettvermittlungsstellen, mit der
Ausnahme von Wettannahmestellen,
Kunst- und Kultureinrichtungen, insbesondere Theater-, Opern- und Konzerthäuser, Museen sowie
Kinos, mit Ausnahme von Musikschulen, Kunstschulen, Jugendkunstschulen, Autokinos sowie
Archiven und Bibliotheken,
Reisebusse im touristischen Verkehr, Beherbergungsbetriebe und sonstige Einrichtungen, die
Übernachtungsangebote gegen Entgelt anbieten, mit Ausnahme von geschäftlichen, dienstlichen
oder, in besonderen Härtefällen, zu privaten Zwecken notwendigen Übernachtungen,
Messen und Ausstellungen,
Freizeitparks, zoologische und botanische Gärten sowie sonstige Freizeiteinrichtungen, auch
außerhalb geschlossener Räume, und Museumsbahnen,
öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten, einschließlich Fitnessstudios, Yogastudios,
Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen sowie Bolzplätze, mit Ausnahme einer Nutzung für den
Freizeit- und Amateurindividualsport allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen
Haushalts sowie zu dienstlichen Zwecken, für den Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb,
Spitzen- und Profisport,
Schwimm-, Hallen-, Thermal-, Spaßbäder und sonstige Bäder sowie Badeseen mit kontrolliertem
Zugang, mit Ausnahme einer Nutzung für den Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb, Spitzen-
und Profisport,
Saunen,


Weltanschauungsgemeinscha�ten sowie Veranstaltungen bei Todes�ällen


§ 32 Satz 2 IfSG


§ 13 Betriebsuntersagungen und Einschränkungen von Einrichtungen


1.


2.


3.


4.
5.


6.


7.


8.
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das Gastgewerbe, insbesondere Schank- und Speisewirtschaften, einschließlich Shisha- und
Raucherbars und gastgewerbliche Einrichtungen im Sinne des ,
mit Ausnahme gastgewerblicher Einrichtungen und Leistungen im Sinne des 


, des Außer-Haus-Verkaufs sowie von Abhol- und Lieferdiensten; ebenfalls
ausgenommen ist die Verpflegung im Zusammenhang mit zulässigen Übernachtungsangeboten
im Sinne von Nummer 3,
Mensen und Cafeterien an Hochschulen und Akademien nach dem Akademiengesetz, mit
Ausnahme der Ausgabe von Getränken und Speisen ausschließlich zum Mitnehmen und des
Außer-Haus-Verkaufs; § 16 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend,
Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo- und Piercingstudios, sowie kosmetische
Fußpflegeeinrichtungen und ähnliche Einrichtungen, mit Ausnahme von medizinisch notwendigen
Behandlungen, insbesondere Physio- und Ergotherapie, Logopädie, Podologie und Fußpflege;
ebenfalls ausgenommen sind Friseurbetriebe sowie Barbershops, die nach der
Handwerksordnung Friseurdienstleistungen erbringen dürfen und entsprechend in die
Handwerksrolle eingetragen sind und
Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen sowie jede sonstige Ausübung des
Prostitutionsgewerbes im Sinne von .


(3) Einzelhandelsbetriebe und Märkte im Sinne der , soweit diese in
geschlossenen Räumen stattfinden, haben die Anzahl der zeitgleich anwesenden Kundinnen und Kunden
in Abhängigkeit von der Größe der Verkaufsflächen wie folgt zu beschränken:


bei Verkaufsflächen, die kleiner als 10 Quadratmeter sind, auf höchstens eine Kundin oder einen
Kunden,
bei Verkaufsflächen von bis zu 800 Quadratmeter insgesamt und im Lebensmitteleinzelhandel
auf höchstens eine Kundin oder einen Kunden je 10 Quadratmeter Verkaufsfläche,
bei Verkaufsflächen außerhalb des Lebensmitteleinzelhandels ab 801 Quadratmeter insgesamt
auf einer Fläche von 800 Quadratmeter auf höchstens eine Kundin oder einen Kunden pro 10
Quadratmeter Verkaufsfläche und auf der 800 Quadratmeter übersteigenden Fläche auf
höchstens eine Kundin oder einen Kunden pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche.


Für Einkaufszentren ist die jeweilige Gesamtverkaufsfläche anzusetzen.


(4) Der Präsenz-Studienbetrieb der Hochschulen und Akademien nach dem  wird
ausgesetzt; digitale Formate und andere Fernlehrformate sind zulässig. Abweichend von Satz 1 können
vom Rektorat und der Akademieleitung Veranstaltungen in Präsenzform zugelassen werden, soweit
diese zwingend notwendig und nicht durch Einsatz elektronischer Informations- und
Kommunikationstechnologien oder andere Fernlehrformate ersetzbar sind. § 16 Absatz 2 Satz 2 gilt
entsprechend.


Wer die nachfolgend genannten Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten betreibt oder anbietet, hat die
Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten, ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 zuvor zu


9.
§ 25 Absatz 2 Gaststättengesetz


§ 25 Absatz 1
Gaststättengesetz


10.


11.


12.
§ 2 Absatz 3 des Prostituiertenschutzgesetzes


§§ 66 bis 68 Gewerbeordnung


1.


2.


3.


Akademiengesetz


§ 14 Geltung der allgemeinen In�ektionsschutzvorgaben �ür bestimmte
Einrichtungen und Betriebe
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erstellen und eine Datenverarbeitung nach § 6 durchzuführen:


Hochschulen, Akademien nach dem , Bibliotheken, Archive und
Studierendenwerke,
Musikschulen, Kunstschulen und Jugendkunstschulen,
Pflegeschulen, Schulen für Gesundheitsfachberufe, Fachschulen für Sozialwesen, Schulen für
Tätigkeiten im Rettungsdienst und Weiterbildungs- und Fortbildungsstätten der Pflege- und
Gesundheitsfachberufe im Zuständigkeitsbereich des Sozialministeriums,
Fahr-, Boots- und Flugschulen einschließlich der Abnahme der theoretischen und praktischen
Prüfungen,
sonstige Bildungseinrichtungen und -angebote jeglicher Art einschließlich der Durchführung von
Prüfungen, soweit nicht in § 16 Absatz 1 aufgeführt,
im Sinne des § 13 Absatz 2 Nummer 11 zulässige Einrichtungen, sowie Sonnenstudios,
öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten einschließlich Fitnessstudios und
Yogastudios sowie Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen,
Einzelhandelsbetriebe und Märkte im Sinne der , mit Ausnahme der
Anforderungen des § 6,
das Gastgewerbe einschließlich gastgewerblicher Einrichtungen und Leistungen im Sinne des 


; bei gastgewerblichen Einrichtungen und Leistungen im Sinne des 
 muss die Datenverarbeitung nach § 6 nur bei externen Gästen vorgenommen werden,


Beherbergungsbetriebe,
Kongresse und
Wettannahmestellen.


Beim Betreiben oder Anbieten dieser Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten gilt ein Zutritts- und
Teilnahmeverbot nach § 7. Darüber hinaus sind die Arbeitsschutzanforderungen nach § 8 einzuhalten;
dies gilt nicht im Falle des Satzes 1 Nummern 2 und 5. Sätze 1 bis 3 gelten auch, wenn im Rahmen der
Einrichtung, des Angebots oder der Aktivität eine nach § 10 erlaubte Veranstaltung durchgeführt wird.
Ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7 gilt auch für die in § 3 Absatz 1 Nummern 1 und 4
genannten Verkehrsmittel, Bereiche und Einrichtungen.


Teil 2 – Besondere Regelungen


(1) Die aufgrund der §§ 16 bis 18 und des § 12 Absatz 3 erlassenen Rechtsverordnungen gehen
sämtlichen Regelungen von Teil 1 vor, sofern dort abweichende Regelungen getroffen werden.


(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit in diesen Rechtsverordnungen von §§ 9, 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1
und § 13 Absätze 1 bis 3 abgewichen wird; ausgenommen sind Regelungen, die weitergehende
Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen vorsehen.


1. Akademiengesetz


2.
3.


4.


5.


6.
7.


8. §§ 66 bis 68 GewO


9. § 25
GastG § 25 Absatz 1 Satz 1
GastG


10.
11.
12.


§ 15 Grundsatz


§ 16 Verordnungsermächtigungen
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(1) Das Kultusministerium wird gemäß  ermächtigt, durch Rechtsverordnung für den
Betrieb von Schulen in seiner Ressortzuständigkeit, Betreuungsangebote der verlässlichen Grundschule
und der flexiblen Nachmittagsbetreuung, Horte sowie Horte an der Schule, Kindertageseinrichtungen,
Grundschulförderklassen, Schulkindergärten und Kindertagespflegestellen zum Schutz vor einer
Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben,
festzulegen.


(2) Das Wissenschaftsministerium wird gemäß  ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
Sozialministerium durch Rechtsverordnung für den Betrieb von


Hochschulen, Akademien nach dem Akademiengesetz, Bibliotheken und Archiven,
Studierendenwerken und
Kunst- und Kultureinrichtungen, soweit nicht in Nummer 1 und Absatz 5 aufgeführt, sowie Kinos


zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere
Hygienevorgaben, festzulegen. Satz 1 Nummer 1 findet keine Anwendung auf die Hochschule für Polizei
Baden-Württemberg einschließlich des Präsidiums Bildung der Hochschule für Polizei Baden-
Württemberg sowie die Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen. Für die Hochschule für Polizei
Baden-Württemberg einschließlich des Präsidiums Bildung der Hochschule für Polizei Baden-
Württemberg können vom Innenministerium und für die Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen vom
Justizministerium die für den Ausbildungs-, Studien- und Fortbildungsbetrieb und die Vorbereitung und
Durchführung von Prüfungen sowie für das Einstellungsverfahren erforderlichen Ausnahmen von den
Beschränkungen dieser Verordnung zugelassen werden.


(3) Das Sozialministerium wird gemäß  ermächtigt, durch Rechtsverordnung für den
Betrieb von


Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Dialyseeinrichtungen und
Tageskliniken,
Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf oder mit Behinderungen,
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe,
ambulant betreuten Wohnprojekten der Wohnungslosenhilfe sowie von einem Anbieter
verantworteten ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach dem Wohn-, Teilhabe- und
Pflegegesetz,
Betreuungs- und Unterstützungsangeboten im Vor- und Umfeld von Pflege,
Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit,
Pflegeschulen, Schulen für Gesundheitsfachberufe und Fachschulen für Sozialwesen in seiner
Ressortzuständigkeit,
Weiterbildungs- und Fortbildungsstätten der Pflege- und Gesundheitsfachberufe sowie
Schulen für Tätigkeiten im Rettungsdienst


zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere
Hygienevorgaben, festzulegen.


(4) Das Innenministerium wird gemäß  ermächtigt, durch Rechtsverordnung zum
Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus


§ 32 Satz 2 IfSG


§ 32 Satz 2 IfSG


1.
2.
3.


§ 32 Satz 2 IfSG


1.


2.
3.
4.


5.
6.
7.


8.
9.


§ 32 Satz 2 IfSG
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für den Betrieb von Landeserstaufnahmeeinrichtungen Bedingungen und Anforderungen,
insbesondere auch Hygienevorgaben, und
die Absonderung von Personen, die in eine Landeserstaufnahmeeinrichtung neu oder nach
längerer Abwesenheit aufgenommen werden,


festzulegen.


(5) Das Kultusministerium und das Sozialministerium werden gemäß  ermächtigt,
durch gemeinsame Rechtsverordnung für den Betrieb von


öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten einschließlich Fitnessstudios und
Yogastudios und der Durchführung sportlicher Wettkämpfe sowie Tanzschulen und ähnlichen
Einrichtungen,
Bädern einschließlich Saunen und Badeseen mit kontrolliertem Zugang sowie
Musikschulen, Kunstschulen und Jugendkunstschulen sowie für entsprechende Angebote im
Sinne des § 14 Satz 1 Nummer 5 in der Ressortzuständigkeit des Kultusministeriums


zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere
Hygienevorgaben, festzulegen.


(6) Das Verkehrsministerium und das Sozialministerium werden gemäß  ermächtigt,
durch gemeinsame Rechtsverordnung für


den öffentlichen und touristischen Personenverkehr im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 1
einschließlich gastgewerblicher Leistungen im Sinne des  und
die theoretische und praktische Fahr-, Boots- und Flugausbildung, die theoretischen und
praktischen Prüfungen sowie die praktischen Ausbildungsinhalte der Aus- und Weiterbildung der
amtlich anerkannten Sachverständigen und Prüferinnen und Prüfer für den Kraftfahrzeug-, Boots-
und Flugverkehr sowie weitere Angebote der Fahrschulen, die sich unmittelbar aus der
Fahrerlaubnis-Verordnung oder dem Straßenverkehrsgesetz ergeben,


zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere
Hygienevorgaben, festzulegen.


(7) Das Wirtschaftsministerium und das Sozialministerium werden gemäß  ermächtigt,
durch gemeinsame Rechtsverordnung für


den Einzelhandel,
das Beherbergungsgewerbe,
das Gastgewerbe einschließlich gastgewerblicher Einrichtungen im Sinne des 


,
Messen, Ausstellungen sowie Kongresse,
das Handwerk,
Friseur-, Massage-, Kosmetik-, Sonnen-, Nagel-, Tattoo- und Piercingstudios, medizinische und
nicht medizinische Fußpflegeeinrichtungen,
Vergnügungsstätten,


1.


2.
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Freizeitparks, einschließlich solcher, die als Reisegewerbe im Sinne des 
betrieben werden, und
Märkte im Sinne der 


zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere
Hygienevorgaben, festzulegen.


(8) Das Sozialministerium wird gemäß  ermächtigt, im Einvernehmen mit dem jeweils
zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung für sonstige Einrichtungen, Betriebe, Angebote und
Aktivitäten, die nicht in dieser Vorschrift sowie in § 12 gesondert geregelt sind, zum Schutz vor einer
Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben,
festzulegen.


Das Sozialministerium wird gemäß  ermächtigt, durch Rechtsverordnung Regelungen
zu Absonderungspflichten und damit im Zusammenhang stehenden weiteren Pflichten und Maßnahmen
zur Bekämpfung des Coronavirus zu erlassen, insbesondere


die Absonderung von Personen, die aus einem Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
einreisen, in geeigneter Weise gemäß ,
die Absonderung von Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und
Ausscheidern, in geeigneter Weise gemäß ,
die Pflicht von Personen nach Nummer 1 gemäß , sich bei den für sie
zuständigen Behörden zu melden und auf das Vorliegen der Voraussetzungen für die
Absonderung hinzuweisen,
die Beobachtung von Personen nach Nummer 1 gemäß  und
berufliche Tätigkeitsverbote für Personen nach Nummer 1 gemäß  einschließlich
solcher, die sich gegen Personen richten, die ihren Wohnsitz außerhalb von Baden-Württemberg
haben,


sowie Ausnahmen hiervon und Auflagen einschließlich weiterer Anordnungen hierzu vorzuschreiben.


Teil 3 – Datenverarbeitung, Ordnungswidrigkeiten


Das Sozialministerium und das Innenministerium werden gemäß  ermächtigt, durch
gemeinsame Rechtsverordnung nähere Einzelheiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten
zwischen Gesundheitsbehörden, Ortspolizeibehörden und dem Polizeivollzugsdienst zu regeln, soweit
dies aus Gründen des Infektionsschutzes erforderlich ist


zum Schutz der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes sowie der Beschäftigten der
Ortspolizeibehörden vor Ansteckung bei Einsätzen,


8. § 55 Absatz 1 GewO


9. §§ 66 bis 68 GewO


§ 32 Satz 2 IfSG


§ 17 Verordnungsermächtigung zu Absonderungsp�lichten


§ 32 Satz 2 IfSG


1.
§ 30 Absatz 1 Satz 2 IfSG


2.
§ 30 Absatz 1 Satz 2 IfSG


3. § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG


4. § 29 IfSG
5. § 31 IfSG


§ 18 Verarbeitung personenbezogener Daten


§ 32 Satz 2 IfSG


1.
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zur Anordnung, Durchführung, Überwachung und zum Vollzug von Maßnahmen nach dem
,


zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem  und
auf seiner Grundlage ergangener Rechtsverordnungen und
zur Prüfung der Haft- oder Unterbringungsfähigkeit sowie der Erforderlichkeit einer isolierten
Unterbringung in Gewahrsamseinrichtungen und Justizvollzugsanstalten.


Ordnungswidrig im Sinne des  handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig


entgegen § 2 Absatz 2 zu anderen Personen den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhält,
entgegen § 3 Absatz 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt,
entgegen § 6 Absatz 5 als Anwesende oder Anwesender unzutreffende Angaben zu Vorname,
Nachname, Anschrift, Datum der Anwesenheit oder Telefonnummer macht,
entgegen § 9 Absatz 1 an einer Ansammlung teilnimmt oder eine private Veranstaltung abhält,
entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1, § 12 Absatz 1 Satz 2 oder § 12 Absatz 2 Satz 2 eine
Veranstaltung abhält,
einem Zutritts- oder Teilnahmeverbot nach § 10 Absatz 1 Satz 2, § 12 Absatz 1 Satz 3, § 12
Absatz 2 Satz 3 oder § 14 Sätze 2 oder 5 zuwiderhandelt,
entgegen § 10 Absatz 1 Satz 3 oder § 14 Satz 3 Arbeitsschutzanforderungen nicht einhält,
entgegen § 10 Absatz 3 Satz 1 eine Veranstaltung abhält,
entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 nicht auf die Einhaltung der Abstandsregel nach § 2 hinwirkt,
entgegen § 13 Absätze 1 oder 2 eine Einrichtung betreibt oder
entgegen § 14 Satz 1 Einrichtungen, Angebote oder Aktivitäten betreibt oder anbietet.


Teil 4 - Schlussvorschriften


(1) Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zu
erlassen, bleibt von dieser Verordnung unberührt.


(2) Die zuständigen Behörden können aus wichtigem Grund im Einzelfall Abweichungen von den durch
diese Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung aufgestellten Vorgaben zulassen.


(3) Das Sozialministerium kann den zuständigen Behörden im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht
weitere Weisungen für ergänzende regionale Maßnahmen bei außergewöhnlich starkem
Infektionsgeschehen (Hotspotstrategie) erteilen.


2.
Infektionsschutzgesetz


3. Infektionsschutzgesetz


4.


§ 19 Ordnungswidrigkeiten


§ 73 Absatz 1a Nummer 24 IfSG
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§ 20 Weitergehende Maßnahmen, Abweichungen


§ 21 Inkra�ttreten, Außerkra�ttreten
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(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Corona-
Verordnung vom 23. Juni 2020 (GBl. S. 483), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 17.
November 2020 (GBl. S. 1052) geändert worden ist, außer Kraft. Die aufgrund der Corona-Verordnung
vom 23. Juni 2020 (GBl. S. 483), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. November 2020
(GBl. S. 1052) geändert worden ist, erlassenen Rechtsverordnungen gelten bis zu einem
Außerkrafttreten nach Absatz 2 Satz 3 fort.


(2) § 13 Absätze 2 bis 4 treten mit Ablauf des 20. Dezembers 2020 außer Kraft. Im Übrigen tritt diese
Verordnung mit Ablauf des 27. Dezembers 2020 außer Kraft. Mit Außerkrafttreten dieser Verordnung
gemäß Satz 2 treten sämtliche Verordnungen, die aufgrund dieser Verordnung oder der vom 23. Juni
2020 erlassen wurden, außer Kraft, sofern sie nicht zuvor aufgehoben wurden.


Stuttgart, den 30. November 2020


Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:


Kretschmann, Strobl, Sitzmann, Dr. Eisenmann, Bauer, Untersteller, Dr. Hoffmeister-Kraut, Lucha,
Hauk, Wolf, Hermann, Erler


Weitere In�ormationen


Corona-Verordnung des Landes in der vom 18. November
2020 bis 30. November 2020 gültigen Fassung


Verordnungen im PDF-Format


Begründung zur Corona-Verordnung vom 30. November 2020 (PDF)


Hier finden Sie ausführliche Informationen zu den Änderungen der Corona-Verordnung.


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 18. November 2020 bis 30. November
2020 (PDF)


Corona-Verordnung mit �nderungsverordnungen und konsolidierten
Fassungen im PDF-Format


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 30. November 2020 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 18. November 2020 bis 30. November
2020 (PDF)



https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201130_Begr%C3%BCndung_5._CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201117_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_201118.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201130_5._CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201117_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_201118.pdf
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Siebte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 17. November
2020 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 2. November 2020 bis 17. November
2020 (PDF)


Sechste Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 1. November
2020 (PDF)


Begründung zu den wesentlichen Eckpunkten der Sechsten Verordnung der Landesregierung zur
Änderung der Corona-Verordnung vom 1. November 2020 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 19. Oktober 2020 bis 1. November (PDF)


Fünfte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 18. Oktober
2020 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 12. Oktober 2020 bis 18. Oktober 2020
(PDF)


Vierte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 9. Oktober 2020
(PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig am 11. Oktober 2020 (PDF)


Dritte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 6. Oktober 2020
(PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 30. September 2020 bis 10. Oktober
2020 (PDF)


Zweite Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 22. September
2020 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 6. August 2020 bis 29. September 2020
(PDF)


Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 28. Juli 2020 (PDF)


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 23. Juni 2020, gültig vom 1. Juli 2020 bis
5. August 2020 (PDF)


Begründung zur Corona-Verordnung vom 23. Juni 2020 (PDF)


Konsolidierte Fassung der Corona-Verordnung, gültig vom 29. Juni 2020 bis 30. Juni 2020 (PDF)



https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201117_Siebte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201101_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_201102.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201101_Sechste_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201101_Begruendung_CoronaVO_Sechste_AenderungsVO_1.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201018_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_201019.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201018_Fuenfte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201009_CoronaVO_Konsolidierte_Fassung_ab_201012.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201009_Vierte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201006_CoronaVO_Konsolidierte_Fassung_ab_201011.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201006_Dritte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200922_CoronaVO_Konsolidierte_Fassung_ab_200930.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200922_Zweite_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200728_CoronaVO_Konsolidierte_Fassung_ab_200806.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200728_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200623_Corona-Verordnung.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200623_Corona-Verordnung_Begruendung.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200616_CoronaVO_Konsolidierte_Fassung_ab_200629.pdf
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Vierte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 16. Juni 2020
(PDF)


Dritte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 9. Juni 2020
(PDF)


Zweite Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 26. Mai 2020
(PDF)


Erste Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 16. Mai 2020
(PDF)


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 9. Mai 2020 (PDF)


Siebte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 2. Mai 2020
(PDF)


Sechste Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 23. April 2020
(PDF)


Fünfte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 17. April 2020
(PDF)


Vierte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 9. April 2020
(PDF)


Dritte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 28. März 2020
(PDF)


Zweite Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 22. März 2020
(PDF)


Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 20. März 2020 (PDF)


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 17. März 2020 (PDF)


Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 16. März 2020 (PDF)


Aktuelle Informationen zum Coronavirus in Baden-Württemberg



https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200616_Vierte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200609_Dritte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200526_Zweite_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200516_Erste_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200509_Corona-Verordnung.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200502_Siebte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200423_Sechste_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200417_Fuenfte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200409_Vierte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200328_Dritte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200322_Zweite_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200320_Verordnung_zur_Aenderung_der_CoronaVO_1.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/200317_StM_VO_IfSG_Corona.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200316_StM_VO_IfSG_Corona_1.pdf

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/




